
ÖSTERREICHISCHER BERUFSVERBAND DIPLOMIERTER 

SOZIALARBEITER/INNEN 
1060 Wien, Mariahilferstraße 81/1/14 Tel.: 5874656 Fax: 5874656/10 Dw. 

Bankverbindung: Bank Austria BLZ: 20151 Kto.Nr.: 610 696700 

An 

dqs. j)~S~~LU(''\ ~1~~~.i~ .. ~~~1.~~~~~~~. 
du, Ö.\~. N~{)(/lAt ~ Datum: 2 9. Jan. 1999 J 

Verteilt .... 1, .... Z/1 .... r. ..... L!l .. 
Jtatt'Mftu'r 

Wien, am 2'4-. J. <1 q 

In der Anlage übermitteln wir das im Betreff beschriebene Material mit der Bitte 
um: 

o Stellungnahme 
o Rückgabe 

"'[l( Kenntnisnahme 
o Rücksprache 
o Erledigung 

o Anruf unter 0222/587 46 56, Fax KI. 10 Dw 

Anmerkungen: 

und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen! 

~ÖSiforr .. Ber~~v,arbO~ 
U-Dbts&zlO~eltMtrAe~ 
1060 Wien, Mariahilfer Str. 81/1/14 

TeUFOx: (0222) 5874656 

30/SN-320/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



ÖSTERREICHISCHER BERUFSVERBAND DIPLOMIERTER SOZIALARBEITER/INNEN 
1060 Wien, Mariahilferstraße 81/1/14 Tel.: 01/5874656 Fax: 01/5874656/10 Dw.; E-Mail:oebds@ins.at 

Bankverbindung: Bank Austria BLZ: 20151 Kto.Nr.: 610696700 

An das 
Bundesministerium für Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Wien, am 20.1.1999 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Studien an 
Akademien, Akademien - Studiengesetz 1999 - AstG 

Der Österreichische Berufsverband Diplomierter Sozialarbeiterinnen als Berufsver
tretung der Sozialarbeiterinnen in Österreich begrüßt das gegenständliche Geset
zesvorhaben eines Akademien - Studiengesetzes nur wenn, das Gesetz unmißver
ständlich die Positionierung der Bildungseinrichtungen, für die es ein Regulativ zu 
sein beabsichtigt, im tertiären Bildungsbereich festlegt. 

Die pädagogischen Akademien und die Akademien für Sozialarbeit befinden sich in 
verschiedenen Positionen: Die pädagogischen Akademien haben "unangefochten" 
das "Monopol" auf die Ausbildung von Pflichtschullehrerinnen. 
Im Bereich der Sozialarbeiterinnengrundausbildung und auch für den Fortbildungs
bereich gibt es bereits Anträge auf Fachhochschulstudiengänge. In Absprache mit 
dem Wissenschaftsministerium wäre im Vorfeld zur Gesetzeswerdung zu entschei
den, ob die Grundausbildung der österreichischen Sozialarbeiterinnen an Fachhoch
schulen oder an - zu tertiären Bildungseinrichtungen aufgewerteten - Akademien 
stattfinden soll. Jede andere Variante würde die Sozialarbeiterinnengrundausbildung 
in Österreich von diesem Weg -den auch die meisten europäischen Staaten einge
schlagen haben- abkoppeln und auf das bildungspolitische Niveau von Entwick
lungsländern rückstufen. 
Zuletzt erweckten konkrete Handlungen den Eindruck, dass sich die Bundesregie
rung für die Fachhochschulvariante der zukünftigen Sozialarbeiterinnenausbildung 
entschieden habe; es gab auch bereits erste Vorgespräche zu Entwicklung eines 
gemeinsamen Grundausbildungsmoduls für Fachhochschullehrgänge, um die Kom
patibilität der Studiengänge in Österreich sicherzustellen. Diese Vorgangsweise ent
spricht auch der Position des ÖBDS, der Fachhochschullehrgänge im Bereich von 
Sozial- und Gesundheitsberufen fordert. Um die Forderung nach klarer Positionie
rung im tertiären Bildungsbereich der derzeit bestehenden Akademien zu erfüllen 
müssten parallel mehrere Gesetze novelliert werden. 
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Zusammenfassung: 
• Der ÖBDS fordert, dass die Akademien für Sozialarbeit aus diesem Gesetzesvor

haben herausgenommen werden (um den bereits eingeschlagenen Weg des 
Umstiegs der Grundausbildung der Sozialarbeiterinnen Österreichs auf Fach
hochschullehrgänge nicht zu behindern) oder 

• durch ein Bündel von Gesetzesnovellen, die echte Positionierung der Akademien 
für Sozialarbeit im tertiären Bildungsbereich sicherzustellen. 

• Hierzu wären in einem Akademiestudiengesetz insbesondere zu regeln: 
• Die Vergabe einer tertiären Graduierung "Mag. (AK)". 
• Die Verlängerung der Ausbildungsdauer auf mindestens 8 Semester (wie 

auch in der Studie von Prof. eh. Badelt und Dr. Kai Leichsenring: Analyse 
und Neustrukturierung der Ausbildungen im Sozialbereich, Wien 1998 
verlangt). 

• Die Herausnahme der Akademien für Sozialarbeit aus der Schulaufsicht 
durch die Schulbehörde erster Instanz (direkte Aufsicht durch das Ministe
rium). 

• Ein klarer (und in der Folge auch budgetierter) Forschungs- und Fortbil
dungsauftrag für die Akademien für Sozialarbeit. 

• Regelung eines Doktoratsstudiums (nach einer bestimmten Praxiszeit). 
• Regelung der verpflichtenden Anrechenbarkeit der Ausbildung (nicht nur via "Ein

zeiantrag") für verwandte Studienrichtungen. 

Vor der Erfüllung dieser zentralen Forderungen erübrigt sich ein Eingehen auf die 
einzelnen Bestimmungen des Gesetzes. 

Mit der dringenden Bitte unsere Einwände zu berücksichtigen verbleiben wir 

Mit freundlichen Grüßen! 

Für den Verband: 

~BD!1)ö4brr. rL,J" sver'9!if.-cqj~ 
~~. ~ala~iler nen 

060 Wien, Mcriahilfer Str. 81/1/14 
DSA M~l. ~itto~~SmQf6Eff6Stidl 
Geschäftsführerin 
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